
Hundesteuersatzung der Stadt Teuchern

Gemäß der $$ 4, 6, 8, 45 und 99 der Kommunalverfassung des Landes Sachsen-Anhalt
(Kommunalverfassungsgesetz -— KVG LSA) vom 17.Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.Juni 2018 (GVBl. LSA S. 166) und des
Kommunalabgabengesetzes (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom
13.Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur

Änderung des Kommunalabgabengesetzes vom 17.Juni 2016 (GVBl. LSA S. 202) hat der
Stadtrat der Stadt Teuchern in seiner Sitzung am 20.Oktober 2020 die folgende Satzung
beschlossen:

g1
Steuergegenstand

(1) Die Stadt Teuchern erhebt die Hundesteuer nach dieser Satzung.

(2) Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden durch natürliche Personen im
Stadtgebiet.

82
Steuerschuldner

(1) Steuerschuldnerist der Hundehalter.

(2) Hundehalter ist, wer einen oder mehrere Hunde zu persönlichen Zwecken im eigenen
Interesse oder im Interesse seiner Haushaltsangehörigen im eigenen Haushalt oder
Wirtschaftsbetrieb nicht nur vorübergehend aufgenommenhat.

(3) Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund länger als zwei Monate im Jahr pflegt,
unterbringt oder auf Probe oder zum Anlernen hält; es sei denn, erkann nachweisen, dass der
Hundbereits in einer anderen Gemeindeinnerhalb der Bundesrepublik Deutschland versteuert
wird oder von der Steuerbefreitist.

(4) Alle in einem Haushalt aufgenommenen Hundegelten als von ihren Haltern gemeinsam
gehalten.

83
Beginn und EndederSteuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem 1. des Kalendermonats, in dem ein Hund in einen

Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird. Die Steuerpflicht beginnt jedoch
frühestens mit dem 1. des Monats, in dem der Hund drei Monate alt wird. In den Fällen des
8 2 Abs. 3 beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Kalendermonats, in dem der Zeitpunkt von
zwei Monaten überschritten wordenist.

(2) Zieht ein Hundehalter aus einer anderen Gemeinde zu, dann beginnt die Steuerpflicht mit
dem 1. des Kalendermonats, der auf den Zuzugfolgt.

(3) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Hundehaltung beendet
wird oder in dem der Halter wegzieht. Die Hundehaltung ist beendet, wenn der Hund
abgeschafft wird, abhandenkommt oder verstirbt. Bei Nichteinhaltung der im $ 11 Abs. 2
geregelten Abmeldefrist endet die Steuerpflicht mit dem Ende des Kalendermonats, in dem
die Beendigung der Hundehaltung angezeigt wird.



54
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuerschuld

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr.
Entsteht die Steuerpflicht während eines Kalenderjahres, so ist der Erhebungszeitraum der
Rest des Kalenderjahres.

(2) Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so ist die Steuer
anteilmäßig auf volle Monate zu berechnen.

(3) Die Jahressteuerschuld entsteht jeweils zu Beginn des Erhebungszeitraumes am 01.01.
des jeweiligen Kalenderjahres. Beginnt die Steuerpflicht erst im Laufe des
Erhebungszeitraumes, entsteht die Steuerschuld mit Beginn des Monats, in dem die

Steuerpflicht beginnt ($ 3 Abs. 1 und 2).

85
Festsetzung undFälligkeit der Steuer

(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder, wenn die Steuerpflicht erst während des
Kalenderjahres beginnt, für den Rest des Kalenderjahres durch Bescheid festgesetzt.

(2) Der Jahresbeitrag wird grundsätzlich zum 01.07. eines jeden Jahresfällig.

Entsteht oder ändert sich die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, soist die für diese
Kalendermonate zu entrichtende anteilige Steuer innerhalb eines Monats nach
Heranziehung zu entrichten.

(3) Abweichend von Abs. 2 wird die Steuer auf Antrag in vierteljährlichen Teilbeträgen zum
15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines jeden Jahresfällig.

86
Steuersätze

(1) Die Steuer wird nach Anzahl der gehaltenen Hunde bemessen.

Sie beträgtjährlich:

1. für den ersten Hund 40 Euro

2. für den zweiten Hund 60 Euro
3. für dendritten und jeden weiteren Hund 80 Euro

Hunde,für die Steuerbefreiung nach $ 9 gewährt wird, sind bei der Berechnung der Anzahl
der Hunde nicht anzusetzen. Hunde,für die Steuerermäßigung nach $ 10 gewährt wird,

gelten als erste Hunde.

87
Erhöhte Steuersätze für Vermutungshunde

(1) Für Vermutungshunde wird eine erhöhte Hundesteuer erhoben. Vermutungshunde im
Sinne dieser Satzung sind: Hunde, deren Gefährlichkeit kraft Gesetz gem. $ 3 Abs .1
1.Alternative und Abs. 2 des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden

Gefahren vom 23. Januar 2009 (GVBi. LSA S. 22); in Verbindung mit $ 2 Abs. 1 Satz 1 des
Hundeverbringungs- und - Einfuhrbeschränkungsgesetzes vom 12. April 2001 (BGBl. | S.
530), geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12. April 2001 (BGBl. | S. 530, 532)
vermutet wird.



Dies sind folgende Hunde:
a) Pitbull-Terrier,
b) American Staffordshire-Terrier

c) Staffordshire-Bullterrier,

d) Bullterrier

und deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden.

(2) Die Steuer für Vermutungshundebeträgt pro gehaltenem Hund 500,00 Euro.
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Allgemeine Steuervoraussetzungenfür Steuervergünstigungen

(1) Die Gewährung von Steuervergünstigungen (Steuerbefreiungen, Steuerermäßigungen)
nach $$ 9 und 10 richtet sich nach den Verhältnissen zu Beginn des Kalenderjahres. In den
Fällen des $ 3 Abs. 1 sind die Verhältnisse zu Beginn der Steuerpflicht maßgebend.

(2) Steuervergünstigung wird nur gewährt, wenn die Hunde, für welche die Vergünstigungen
in Anspruch genommenwerdensollen:

1.für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind;
2.entsprechend den Erfordernissen des Tierschutzes gehalten werden;

3.die in den Fällen des $ 10 Nr. 3 und 4 geforderte Prüfung vor dem in Abs.1
genanntenZeitpunkt mit Erfolg abgelegt haben;
4.und wenn der Halter des Hundesin denletzten fünf Jahren nicht rechtskräftig wegen
Tierquälerei bestraft wurde.

(3) Der Antrag auf Gewährung einer Steuervergünstigung ist bis zum Ablauf eines Monats

nach Bekanntgabe des Steuerbescheideszu stellen.

(4) Eine Steuervergünstigung wird längstensfür den jeweiligen Erhebungszeitraum gewährt.

In begründeten Fällen kann die Steuervergünstigung auch für mehrere aufeinanderfolgende

Erhebungszeiträume gewährt werden.

(5) Für gefährliche Hunde im Sinne des $ 7 wird keine Steuervergünstigung gewährt.

89
Steuerbefreiungen

Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für:

1. Hunde, die ausschließlich dem Schutz und derHilfe blinder, tauber oder sonsthilfloser

Personendienen. Sonst hilflose Personen sind solche Personen,die einen

Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „B", „BL”, „a.G.” oder „H" besitzen.

2. Gebrauchshundein der erforderlichen Anzahl, welche ausschließlich für die Bewachung

von Herden verwendet werden.

3. Jagdgebrauchshunde von Jagdausübungsberechtigten und bestätigten Jagdaufsehern,
sofern diese Inhaber des Jagdscheines sind und der Hund ausschließlich zum Zwecke der

Jagd eingesetzt wird.

4. Hunde,die die Stadt Teuchern als Fundhunde vermittelt, bis zum Ablauf von zwölf Monaten
nach dem Monat des Erwerbes.



$ 10
Steuerermäßigungen

(1) Die Steuer wird auf Antrag auf 50 v.H. ermäßigtfür:

1. einen Ersthund, der der Bewachung von bewohnten Gebäudendient, die von den nächsten

bewohnten Gebäuden mehr als 500 m Luftlinie entfernt liegen.

2. Hunde,die die für Melde-, Sanitäts- oder Schutzhunde vorgeschriebene Prüfung vor
Leistungsprüfern der zuständigen Fachorganisation mit Erfolg abgelegt haben und für den
Zivilschutz, Katastrophenschutz oder Rettungsdienst zur Verfügung stehen. Die Ablegung der
Prüfung ist durch Vorlage eines Prüfungszeugnisses nachzuweisen und die Verwendung des
Hundesin geeigneter Weise glaubhaft zu machen.

3. Jagdgebrauchshunde, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und neben
persönlichen Zwecken auch der Jagd dienen. Die Ablegung der Jagdeignungsprüfung ist
durch Vorlage eines Prüfungszeugnisses nachzuweisen. Außerdem muss der Halter des
Hundes den Nachweis erbringen, dass er jagdausübungsberechtigtist.

4. Hunde, die von ihrem Haltern neben persönlichen Zwecken auch zur Ausübung des

Wachdienstes als berufsmäßiger Einzelwächter oder in einem zugelassenen Unternehmen
des Bewachungsgewerbes benötigt werden. Ein Nachweis über die berufliche Tätigkeit im
Wachdienstist zu erbringen.

811
Meldepflicht

(1) Für alle nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Vorsorge gegendie von Hunden ausgehenden
Gefahren vom 23. Januar 2009 (GVBl. LSA S. 22) am 1. März 2009 geborene Hunde

beinhaltet die Anmeldung der Aufnahme der Hundehaltung zugleich die Anmeldung zur
Hundesteuer ($ 15 Abs. 3 Gesetz zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden
Gefahren). Entsprechendesgilt für die Mitteilung über den Tod und die Abgabe des Hundes
sowie die Änderung der Anschrift des Hundehalters gemäß $ 15 Abs. 4 des Gesetzes zur
Vorsorge gegendie von Hunden ausgehendenGefahren.

(2) Der Hundehalterist verpflichtet, einen Hund innerhalb von 14 Tagen nach Aufnahmeoder,
wenn der Hund ihm durch Geburt von einer von ihm gehaltenen Hündin zugewachsenist,
innerhalb von 14 Tagen nach Ablauf des dritten Monats nach der Geburt bei der Gemeinde
schriftlich anzumelden.

Der Hundehalterist verpflichtet, einen Hund innerhalb von 14 Tagen nach Beendigung der
Hundehaltung bei der Stadt abzumelden. Im Falle einer Veräußerung sind bei der Abmeldung
Name und Wohnung des Erwerbers anzugeben.

(3) in den Fällen des $ 2 Abs. 3 hat die Anmeldung der Hundehaltung durch die als Hundehalter
geltende Person innerhalb von 14 Tagen nach dem Tage, an dem der Zeitraum von 2 Monaten

überschritten ist, zu erfolgen.

(4) Entfallen die Voraussetzungenfür eine Steuerbefreiung (8 9) oder eine Steuerermäßigung
($ 10) ist der Hundehalter verpflichtet, der Stadt innerhalb von 14 Tagen nachEintritt des
Grundes den Wegfall der Vergünstigung anzuzeigen.



$ 12
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des $ 16 Abs. 2 Nr. 2 Kommunalabgabengesetzes (KAG-LSA)
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen:

1.8 11 Abs. 2 S. 1 die Hundehaltung nicht odernicht fristgemäß anmeldet,
2.8 11 Abs. 2 Satz 2 nach Beendigung der Hundehaltung seinen Hund nicht oder nicht
fristgemäß abmeldet,

3.8 11 Abs.2 Satz 3 im Falle einer Veräußerung des Hundes bei der Abmeldung nicht Name
und Wohnungdes Erwerbers angibt,
4. 8 11 Abs. 4 den Wegfall von Steuervergünstigungsgründen nicht oder nicht fristgemäß
anzeigt,

813
Billigkeitsregelungen

(1) Ansprüche aus dem Abgabenschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestundet
werden, wenn die EinziehungbeiFälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten
würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint.

(2) Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalls unbillig, Können sie ganz oder zum Teil

erlassen werden.

(3) Für die Verwirklichung, die Fälligkeit und das Erlöschen aus dem Abgabenschuldverhältnis
gelten die 88 218-223, 224 Abs. 1 und 2, $ 225, 226, 227, 88 228-232 der Abgabenordnung
in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.

814
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Die Satzungtritt am 01.01.2021 nachihreröffentlichen Bekanntmachungin Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung der Stadt Teuchern vom 18.03.2014

außer Kraft.

 


